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Ein  Werkvertrag ist  ein  Typ  privatrechtlicher  Verträge  über  den
gegenseitigen Austausch von Leistungen, bei dem sich ein Teil (Unternehmer)
verpflichtet, ein Werk gegen Zahlung einer Vergütung (Werklohn) durch den
anderen  Vertragsteil  (Besteller)  herzustellen.  Vertragstypisch  ist  der
geschuldete Erfolg. In Deutschland sind Werkverträge nach §§ 631 ff. BGB
geregelt.

In  der  politischen  Diskussion  werden  unter  dem  Begriff  Werkvertrag  vor
allem  Scheinwerkverträge  als  Problem  angesprochen,  die  anstelle  der
Leiharbeit oder von Arbeitsverträgen in Unternehmen eingesetzt werden.

Der Werkbegriff beim Werkvertrag

Beim Werkvertrag schuldet der Werkunternehmer dem Werkbesteller die
Herstellung eines Werkes (§ 631 Abs. 1 BGB), das heißt die Herbeiführung
eines  bestimmten  Erfolges  tatsächlicher  Natur  und  der  Werkbesteller  als
Gegenleistung dem Werkunternehmer den vereinbarten Werklohn.[3] Beim
Werkvertrag  ist  die  Herstellung  eines  Werkes  die  vertraglich  geschuldete
Leistung  als  Tatbestandsmerkmal.  Daher  genügt  das  Bemühen  zur
Herstellung eines Werkes für die Vertragserfüllung nicht, erforderlich ist ein
konkreter  Leistungserfolg  [4].  Dabei  ist  es  unerheblich,  ob das  Werk eine
Sache  oder  ein  unkörperliches  Produkt  von  Arbeit  (z.  B.
Computerprogramme)  ist.  Der  rechtliche  Werkbegriff  in  diesem  Sinne
umfasst materielle und immaterielle Sachen, wie auch Erfolgsergebnisse einer
Arbeit oder Dienstleistung (vgl. § 631 Abs. 2 BGB).



Abzugrenzen  ist der  Werkvertrag  insbesondere  vom  Dienstvertrag  und
Kaufvertrag. Dabei ist beim Werkvertrag im Gegensatz zum Dienstvertrag ein
bestimmter  Erfolg  geschuldet  und  nicht  lediglich  eine  Tätigkeit  oder
Sorgfaltsverbindlichkeit. Beim Kaufvertrag ist nicht die Herstellung, sondern
die Verschaffung der Sache Vertragsinhalt. Die Fälligkeit der Vergütung des
Werkvertrags  tritt  mit  der  Abnahme des  Werkes  ein  (§  640,  §  641  BGB).
Damit tritt der Unternehmer mit der Erstellung des Werkes in Vorleistung,
soweit nichts anderes vereinbart wurde. Die Herstellung beweglicher Sachen
unterliegt kauf rechtlichen Regeln (§ 651 BGB). Der früher in diesen Fällen
einschlägige  Werklieferungsvertrag  wurde  im  Zuge  der
Schuldrechtsmodernisierung abgeschafft.

Somit unterliegen im Großen und Ganzen noch folgende Verträge  dem
Werkvertragsrecht:

> Herstellung unbeweglicher Sachen (Bauwerke)
> Herstellung von Sondermaschinen und Anlagen
> Instandsetzungsverträge
> Herstellung nicht körperlicher Werke (z. B. Software, Bauplan, Gutachten)

Der Werkvertrag zielt  auf  ein  festgelegtes  Ergebnis,  im Gegensatz  etwa
zum Dienstvertrag,  der  regelmäßige  Erbringung  zum Inhalt  hat,  und dem
Kaufvertrag,  der  nicht  auf  einer vorher festgelegten Leistungsverpflichtung
beruht. (siehe auch Auftrag.)

Gegenstand  typischer Werkverträge sind  Bauarbeiten,
Reparaturarbeiten,  handwerkliche  Tätigkeiten  (beispielsweise
Möbelanfertigung,  Installation,  Tapezieren,  Anfertigen  eines  Maßanzuges),
Transportleistungen  (beispielsweise  Taxifahrt),  Herstellung  von
künstlerischen  Werken  (z.  B.  Bilder,  Skulpturen)  oder  die  Erstellung  von
Gutachten und Plänen.

Der Werklieferungsvertrag stellt eine Mischform von Werkvertrag und
Kaufvertrag  dar.  In  der  Praxis  wird  ein  Werkvertrag  bei  urheberrechtlich
geschützten Werken mit einem Urheberrechtsvertrag gekoppelt. Damit regelt
er auch das Nutzungsrecht durch den Auftraggeber. Eine Besonderheit ist das
Übertragungsrecht  an  Dritte  (d.  h.  Recht  auf  Weitervertrieb)  für  das  eine
angemessene Erlösbeteiligung vereinbart wird.



Werklohn

Die Kündigung eines Werkvertrages ist in § 649 geregelt. Der Vertrag
kann bis zur Vollendung vom Besteller gekündigt werden. Der Unternehmer
ist im Falle der Kündigung berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen
-  allerdings  abzüglich  dessen,  was  er  durch  die  Aufhebung  des  Vertrages
einspart  oder  durch  anderweitige  Verwendung  seiner  Arbeitskraft  erwirbt.
Auch mögliche Einsparung, die in böser Absicht unterlassen werden, muss
sich  der  Unternehmer  von  der  vereinbarten  Vergütung  abziehen  lassen.
Werklohn  ist  eine  im  Wirtschaftsleben  häufige  Bezeichnung  für  die
Gegenleistung,  die  beim  Werkvertrag  für  die  Herstellung  des  Werks
geschuldet  wird.  Das  Bürgerliche  Gesetzbuch  spricht  stattdessen  von
Vergütung und regelt diese in § 632 BGB.

Die  Höhe  der  Vergütung  kann  danach im  Vertrag  frei  vereinbart
werden,  soweit  nicht  in  gesetzlichen  Vergütungsordnungen  ("Taxe")  für
bestimmte  Werkleistungen  zwingende  Vorschriften  bestehen,  z.  B.  in  der
HOAI für die Objektplanung durch Architekten und Ingenieure, der VOB/B
für  Bauleistungen  oder  für  Beförderungsleistungen  im  öffentlichen
Personennahverkehr.  Fehlt  es  an  einer  konkreten  Vereinbarung  zur
Vergütungshöhe und einer Taxe, so gilt die übliche Vergütung als vereinbart.
"Üblich"  ist  eine  Vergütung,  die  zur  Zeit  des  Vertragsschlusses  nach
allgemeiner  Auffassung  der  beteiligten  Kreise  am  Ort  der  Werkleistung
gewährt zu werden pflegt. Zur Höhe der Vergütung heißt es in § 632 Abs. 2
BGB: Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen
einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche
Vergütung als vereinbart anzusehen.

Kündigung

Die Kündigung eines Werkvertrages ist in § 649 geregelt. Der Vertrag
kann bis zur Vollendung vom Besteller gekündigt werden. Der Unternehmer
ist im Falle der Kündigung berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen
-  allerdings  abzüglich  dessen,  was  er  durch  die  Aufhebung  des  Vertrages
einspart  oder  durch  anderweitige  Verwendung  seiner  Arbeitskraft  erwirbt.
Auch mögliche Einsparung, die in böser Absicht unterlassen werden, muss
sich der Unternehmer von der vereinbarten Vergütung abziehen lassen.

Quelle: Wikipedia: Werkvertrag

https://de.wikipedia.org/wiki/Werkvertrag_(Deutschland)

